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In der der Stadtratssitzung vorangehenden Bürgerfragestunde wurden folgende Themen 
angesprochen: 
 

1. Steiner Keimzelle 
 

TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung 

TOP: Betreff: Drucks.-Nr. 
 

1 Feststellung der Jahresrechnung 2017 1461/2018 
   

2 Jahresrechnung 2017, hier: Erteilung der Entlastung 1462/2018 
   

3 Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Stein, 
hier: Gebührensatzänderungen und Satzungs-Neuerlass 

1459/2018 

   
3.1 Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Stein, 

hier: Gebührensatzänderungen und Satzungs-Neuerlass 
1459/2018/1 

   
4 Einbeziehungssatzung Nr. 4 "Stuttgarter Straße 33 c und d" 

Aufstellungsbeschluss 
1454/2018 

   
5 Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Stein 

Vergabe der Tiefbauarbeiten incl. Möblierung 
1468/2019 

   
6 Sportanlage Weihersberg, Neubau eines provisorischen Kleinspielfeldes 

Vergabe der Arbeiten 
1470/2019 

   
6.1 Sportanlage Weihersberg, Neubau eines provisorischen Kleinspielfeldes 

Vergabe der Arbeiten 
1470/2019/1 

   
7 Deutenbacher Weiher in der Weizenstraße 

Vergabe der Landschaftsarbeiten 
1471/2019 

   
7.1 Deutenbacher Weiher in der Weizenstraße 

Vergabe der Landschaftsarbeiten 
1471/2019/1 

   
8 Einbau eines Aufzugs "Alte Kirche", Alter Kirchplatz 8, Fl.Nr. 45 der Ge-

markung Stein 
Grundsatzbeschluss 

1473/2019 

   
8.1 Einbau eines Aufzugs "Alte Kirche", Alter Kirchplatz 8, Fl.Nr. 45 der Ge-

markung Stein 
Antrag auf Städtebauförderung 

1473/2019/1 

   
9 Antrag auf Erstellung einer Machbarkeitstudie für eine Seilbahnanbindung 

von Stein an die U-Bahnhaltestelle Nürnberg Röthenbach 
hier: Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 27.11.2018 

1463/2019 

   
10 Antrag auf Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

hier: Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 27.11.2018 
1464/2019 

   
11 Antrag auf Beschilderung von Gehwegparken in der Loschgestrasse 

hier: Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 27.11.2018 
1465/2019 

   
12 Antrag auf Messung der Schadstoffkonzentration von Stickoxiden entlang 

der Hauptstrasse 
hier: Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.11.2018 

1466/2019 
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13 Anträge, Anfragen, Bekanntgaben  

   
13.1 Kulturquartier Stein  

   
13.2 Bürgerversammlung  

   
13.3 Antrag auf Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der 

B14 
 

   
13.4 Antrag auf Bereitstellung eines Budgets für ein Klimaschutzkonzept  

   
13.5 Postagentur Stein-Deutenbach  

   
13.6 Trittbrettfahrer Anzeigen Bürgerinformationsbroschüre  

   
13.7 Friedhof Albertus-Magnus-Straße - Parkplätze  
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BESCHLUSSPROTOKOLL 
 
Folgende während der Sitzung aufgelegten Protokolle (§ 33 Abs. 4, GeschO) wurden gemäß Art. 
54 Abs. 2 GO (Art. 55 Abs. 2 GO) genehmigt: 
 

Gremium: Sitzung am: Sitzung Nr.: 
STR 18.12.2018 60 
   
   

 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

TOP 1 Feststellung der Jahresrechnung 2017 1461/2018 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Jahresrechnung 2017 wird gem. Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO mit dem in der Anlage aufgeführ-
tem Rechnungsergebnis festgestellt. 
  
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP 2 Jahresrechnung 2017, hier: Erteilung der Entlastung 1462/2018 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2017 wird erteilt. 
       
 
einstimmig beschlossen Ja 19  Nein 0  Anwesend 20  Befangen 1   
 
 

TOP 3 
Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Stein, 
hier: Gebührensatzänderungen und Satzungs-Neuerlass 

1459/2018 

 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 3.1 
Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Stein, 
hier: Gebührensatzänderungen und Satzungs-Neuerlass 

1459/2018/1 

 
Beschlussvorschlag: 
      
Die Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Stein wird in der Fassung vom 
14. Januar 2019 als Satzung beschlossen. 
Dieser Satzungsentwurf, welcher der Sitzungsniederschrift (Anlage 1) beigefügt wird, ist Bestand-
teil dieses Beschlusses. 

 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
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TOP 4 
Einbeziehungssatzung Nr. 4 "Stuttgarter Straße 33 c und d" 
Aufstellungsbeschluss 

1454/2018 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung Nr. 4 „Stuttgarter Straße 33 c und d“ für die Grundstü-
cke Fl.Nrn. 447 Teilfläche, 246, 246/2, 246/3, 246/4, 447/2 und 447/4 der Gemarkung Stein wird 
gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6 BauGB i. V. m. Art. 23 GO beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist als Anlage 1 kenntlich gemacht. 
 
Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung Nr. 4 „Stuttgarter Straße 33 c und d“ wird im vereinfach-
ten Verfahren gem. § 13 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
 
 

TOP 5 
Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Stein 
Vergabe der Tiefbauarbeiten incl. Möblierung 

1468/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Zuge des barrierefreien Umbaus von 
Bushaltestellen im Stadtgebiet Stein wird der Firma Croner Bau GmbH, Richard-Wagner-Straße 3, 
90599 Dietenhofen, gemäß Angebot vom 08.01.2019 zum Preis von 100.293,22 € (brutto) erteilt. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
 
 

TOP 6 
Sportanlage Weihersberg, Neubau eines provisorischen Klein-
spielfeldes 
Vergabe der Arbeiten 

1470/2019 

 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 6.1 
Sportanlage Weihersberg, Neubau eines provisorischen Klein-
spielfeldes 
Vergabe der Arbeiten 

1470/2019/1 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag zur Errichtung eines provisorischen Kleinspielfeldes in der Sportanlage Weihersberg 
wird der Firma John GmbH, Landschafts- und Sportplatzbau, Kaiweg 1, 96103 Hallstadt, gemäß 
Angebot vom 15.01.2019 zum Preis von 198.829,89 € (brutto) erteilt. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
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TOP 7 
Deutenbacher Weiher in der Weizenstraße 
Vergabe der Landschaftsarbeiten 

1471/2019 

 
zur Kenntnis genommen  
 

TOP 7.1 
Deutenbacher Weiher in der Weizenstraße 
Vergabe der Landschaftsarbeiten 

1471/2019/1 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag für die Landschaftsarbeiten zur Umgestaltung des Areals um den Deutenbacher Wei-
her wird der Firma Meyer Landschaftsbau GmbH, Äußere Ansbacher Straße 9, 91629 Weihenzell 
gemäß Angebot vom 16.01.2019 zum Preis von 150.850,84 € (brutto) erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
 
 

TOP 8 
Einbau eines Aufzugs "Alte Kirche", Alter Kirchplatz 8, Fl.Nr. 45 
der Gemarkung Stein 
Grundsatzbeschluss 

1473/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vergaben von einzelnen Gewerken zum Einbau eines 
Aufzugs sowie zum Umbau der „Alten Kirche“, Alter Kirchplatz 8, in eigener Zuständigkeit 
vorzunehmen. 
 
Die Verwaltung muss unabhängig von der Höhe der Vergabesumme stets zeitnah und 
rechtzeitig nach der Vergabe der einzelnen Gewerke den Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
ausschuss in der darauffolgenden Sitzung informieren. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
Der hier formulierte Beschlussvorschlag wurde mit TOP 8.1 ö zusammengefasst und dort zur Ab-
stimmung gebracht. 
 

TOP 8.1 
Einbau eines Aufzugs "Alte Kirche", Alter Kirchplatz 8, Fl.Nr. 45 
der Gemarkung Stein 
Antrag auf Städtebauförderung 

1473/2019/1 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Baumaßnahme „Einbau eines Aufzugs sowie Umbau der Alten Kirche“ soll schnellst möglich 
im Jahr 2019 durchgeführt werden. 
 
Die notwendigen Haushaltsmittel sollen in den Haushalt 2019 eingestellt werden. 
 
Für die Realisierung sollen Städtebaufördermittel des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzen-
tren“ beantragt werden.  
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vergaben von einzelnen Gewerken zum Einbau eines Aufzugs 
sowie zum Umbau der „Alten Kirche“, Alter Kirchplatz 8, in eigener Zuständigkeit vorzunehmen. 
 
Die Verwaltung muss unabhängig von der Höhe der Vergabesumme stets zeitnah und rechtzeitig 
nach der Vergabe der einzelnen Gewerke den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss in der da-
rauffolgenden Sitzung informieren. 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
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TOP 9 

Antrag auf Erstellung einer Machbarkeitstudie für eine Seilbahn-
anbindung von Stein an die U-Bahnhaltestelle Nürnberg Röthen-
bach 
hier: Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 27.11.2018 

1463/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag (Anlage 2) wird an den  
 

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
 

zur Beratung verwiesen. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
 
 

TOP 10 
Antrag auf Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
hier: Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 27.11.2018 

1464/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag (Anlage 3) wird an den  
 

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
 

zur Beratung verwiesen. 
 

 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
 
 

TOP 11 
Antrag auf Beschilderung von Gehwegparken in der Loschge-
strasse 
hier: Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 27.11.2018 

1465/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag (Anlage 4) wird an den  
 

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
 

zur Beratung verwiesen. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 22  Nein 0  Anwesend 22  Befangen 0   
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TOP 12 

Antrag auf Messung der Schadstoffkonzentration von Stickoxi-
den entlang der Hauptstrasse 
hier: Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 
27.11.2018 

1466/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag (Anlage 5) wird an den  
 

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
 

zur Beratung verwiesen. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 21  Nein 1  Anwesend 22  Befangen 0   
 
 

TOP 13 Anträge, Anfragen, Bekanntgaben  

 
  
 
 

TOP 13.1 Kulturquartier Stein  

 
Erster Bürgermeister Krömer informiert über die Ausstellung zum Architektenwettbewerb für das 
Kulturquartier Stein. Die Ausstellung befindet sich im Forum und wird von der Bevölkerung gut 
angenommen. Die Ausstellung ist noch bis 06.02.2019 geöffnet. 
 
Erster Bürgermeister Krömer empfiehlt den Anwesenden sich die Ausstellung anzusehen.  
 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 13.2 Bürgerversammlung  

 
Erster Bürgermeister Krömer erinnern nochmals an die Termine der Bürgerversammlungen am 
05.02.2019 im Rathaus und am 15.02.2019 in Gutzberg im Schwarzen Adler. Versammlungsbe-
ginn ist jeweils um 19.30 Uhr.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 13.3 
Antrag auf Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
auf der B14 

 

 
StR Kirsch überreicht dem Vorsitzenden den beigefügten Antrag (Anlage 6) der Fraktion Steiner 
Bürgergemeinschaft vom 29.01.2019 auf Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
30 km/h zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auf der B14 – Ortsdurchfahrt von der Felsenstraße bis OD-
Grenze (Abfahrt Mühlloheweg). 
 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP 13.4 
Antrag auf Bereitstellung eines Budgets für ein Klimaschutzkon-
zept 

 

 
StR Oeder überreicht dem Vorsitzenden den beigefügten Antrag (Anlage 7) der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen vom 29.01.2019 auf  Bereitstellung eines Budgets für ein Klimaschutzkonzept für 
die Stadt Stein.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 13.5 Postagentur Stein-Deutenbach  

 
Auf Frage von StRin Pfetzing-Scheitinger zur Schaffung einer Postagentur in Stein-Deutenbach 
führt der Vorsitzende aus, dass sich die Stadt Stein mit dem Vertriebsleiter der Deutschen Post AG 
in Kontakt befindet. 
 
Es ist der Stadt Stein mitgeteilt worden, dass die Deutsche Post AG mit den dortigen Geschäften 
Gespräche führt, welche die Postagentur mit übernehmen könnten. Allerdings kann die Stadt Stein 
in dieser Angelegenheit keinerlei Einfluss ausüben.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 13.6 Trittbrettfahrer Anzeigen Bürgerinformationsbroschüre  

 
StR Hechtel informiert über Trittbrettfahrer zur Anzeigenakquise für die im vergangenen Herbst 
erschienene Bürgerinformationsbroschüre, die wie bereits in der Presse berichtet, in Stein ihr Un-
wesen treiben. Sie werben mit einer Überarbeitung der Inserate. Dies ist zweifelhaft und hat nichts 
mit der Firma zu tun, die die Broschüre für die Stadt Stein aufgelegt hat.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP 13.7 Friedhof Albertus-Magnus-Straße - Parkplätze  

 
StR Herrmann berichtet, dass die Parkplätze am Friedhof oft mit Fahrzeugen von Palm-Beach 
Gästen belegt sind und so den Friedhofsbesuchern nicht zur Verfügung stehen. 
Er erkundigt sich, ob dagegen etwas unternommen werden kann.  
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass dies Einzelfälle sind und die Kommunale Verkehrsüberwachung 
auch dort überwacht. 
 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Krömer   Angela Graf 
1. Bürgermeister   Schriftführer/in 
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Anlage zur Beschlussvorlage Nr. 1459/2018/1 
 
Entwurf vom 14.01.2019 
 
 

Aufgrund der Art. 2 und 8 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der jeweils geltenden Fassung erlässt 

die Stadt Stein folgende 

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Stein 

(Kindertageseinrichtungengebührensatzung ‐ KitaGebS) 
 
 

Vom _________________ 
 

 
 

§ 1 
Die Stadt erhebt  für die Benutzung  ihrer städtischen Kindertageseinrichtungen  (Kinderkrippe, Kindergarten 
und Kinderhort) Gebühren nach dieser Satzung. Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt. 

 

§ 2 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten bzw. die weiteren Unterhaltsverpflichteten  im 
Sinne  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches,  wenn  durch  sie  selbst  oder  in  ihrem  Auftrag  das  Kind  in  der 
Kindertageseinrichtung  aufgenommen  wird.  Gebührenschuldner  sind  auch  diejenigen,  denen  die 
Personensorge auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für das Kind übertragen wurde. 
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 3 

Gebührentatbestand 

Gebühren werden erhoben  für den  regelmäßigen Besuch der Kindertageseinrichtung. Die Gebührenpflicht 
besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, Urlaub oder sonstiger vorübergehender Abwesenheit fort. 

 

§ 4 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren  i.S.  von § 6 Abs. 1 entstehen erstmals mit der Aufnahme des Kindes  in eine  städtische 
Kindertageseinrichtung; im Übrigen entstehen diese Gebühren jeweils fortlaufend mit Beginn eines Monats. 
Sie sind in der Regel während der gesamten Dauer des Betriebsjahres (01.09. bis 31.08. des darauf folgenden 
Jahres) zu entrichten. 
(2) Bei Aufnahme  eines  Kindes während des Betriebsjahres  entsteht die Gebührenpflicht  zum  Ersten des 
jeweiligen Aufnahmemonats und ist spätestens bis zum fünften Werktag des Folgemonats in voller Höhe zu 
bezahlen.  Bei  vorzeitigem  Ausscheiden  des  Kindes  sind  die  entsprechenden  vollen Monatsgebühren  zu 
bezahlen. 
(3) Die Gebühren für die Betreuung werden jeweils spätestens bis zum fünften Werktag eines Monats für den 
gesamten  Monat  zur  Zahlung  fällig.  Die  Gebührenschuldner  sind  verpflichtet,  der  Stadt  ein  SEPA‐
Lastschriftmandat für ihr Konto zu erteilen. 

Anlage 1 z. TOP 3.1ö - 61. Sitzung STR v. 29.01.2019
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(4) Die Gebühren für die Verpflegung nach § 6 Abs. 3 entstehen jeweils mit der Anmeldung zur Teilnahme am 
Mittagessen und sind spätestens bis zum fünften Werktag des übernächsten Folgemonats zur Zahlung fällig. 
Essensabbestellungen können gebührenrechtlich nur berücksichtigt werden, wenn sie der jeweiligen Leitung 
rechtzeitig gemeldet werden. 
 

§ 5 
Gebührenmaßstab 

(1)  Die  Höhe  der  Gebühren  i.S.  von  §  6  Abs.  1  richtet  sich  nach  der  Dauer  des  Besuchs  der 
Kindertageseinrichtung (Buchungszeiten). 
(2) Die Buchungszeit gibt den von den Eltern mit der Stadt vereinbarten Zeitraum an, während dem das Kind 
regelmäßig  in  der  Kindertageseinrichtung  betreut  wird.  Wechselnde  Buchungszeiten  werden  auf  den 
Tagesdurchschnitt  einer  5‐Tage‐Woche  umgerechnet.  Krankheits‐  und  urlaubsbedingte  Fehlzeiten  sowie 
Schließzeiten von bis zu 30 Tagen im Jahr bleiben unberücksichtigt. 
Im Falle von nicht nach § 8 Abs. 2 und 3 Kindertageseinrichtungs‐Satzung der Stadt Stein vom 07. Juli 2008 
vorgenommenen Schließungen von mehr als fünf Betreuungstagen in einem Betreuungsjahr (01.09. bis 31.08. 
Folgejahr), die ausschließlich von der Stadt Stein zu vertreten sind  (z.B. Krankheit des gesamten Personals, 
streikbedingte  Schließung,  Einrichtung  kann  aus  technischen  Gründen  nicht  genutzt  werden  und 
Ausweicheinrichtung ist nicht vorhanden), erhalten die Gebührenschuldner pro Schließtag ein Zwanzigstel der 
jeweiligen Monatsgebühr nach § 6 Abs. 1 zurück. Die Erstattung erfolgt von Amtswegen durch Auszahlung 
bzw. Aufrechnung. 
(3) Werden die gebuchten Zeiten erheblich überzogen, behält sich die Stadt vor, die nächsthöhere Gebühr für 
den ganzen Monat zu berechnen. Als erheblich gelten Zeiten ab täglich 1 Stunde an 10 Tagen im Monat. Es 
besteht  kein  Anspruch  auf Gebührenerstattung, wenn  die  Buchungszeiten  nicht  voll  ausgenutzt werden. 
Ebenso  ist  es  nicht  zulässig,  nicht  genutzte  Buchungszeiten  mit  der  Überziehung  der  Buchungszeit  zu 
verrechnen. 
 
 

§ 6 
Gebührensätze 

(1) Die Gebühren für die Betreuung betragen für jeden angefangenen Monat und jedes Kind, berechnet nach 
der täglich gebuchten Nutzungszeit: 

 

a)  in der Kinderkrippe  1. Kind  2. und jedes weitere Kind je 

  von 3 bis 4 Stunden  238 €  167 € 

  von 4 bis 5 Stunden  262 €  184 € 

  von 5 bis 6 Stunden  286 €  200 € 

  von 6 bis 7 Stunden  310 €  217 € 

  von 7 bis 8 Stunden  334 €  234 € 

  von 8 bis 9 Stunden  358 €  251 € 

  von 9 bis 10 Stunden  382 €  268 € 
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b)   im Kindergarten  1. Kind  2. und jedes weitere Kind je 

  bis 5 Stunden  124 €  87 € 

  von 5 bis 6 Stunden  136 €  95 € 

  von 6 bis 7 Stunden  148 €  104 € 

  von 7 bis 8 Stunden  160 €  112 € 

  von 8 bis 9 Stunden  172 €  121 € 

  von 9 bis 10 Stunden  184 €  129 € 

  von 10 bis 11 Stunden  196 €  137 € 

 
c)  im Kinderhort  1. Kind  2. und jedes weitere Kind je 

  von 2 bis 3 Stunden  110 €  77 € 

  von 3 bis 4 Stunden  121 €  85 € 

  von 4 bis 5 Stunden  132 €  93 € 

  von 5 bis 6 Stunden  143 €  100 € 

  von 6 bis 7 Stunden  154 €  108 € 

  von 7 bis 8 Stunden  165 €  116 € 

  von 8 bis 9 Stunden  176 €  123 € 

  von 9 bis 10 Stunden  187 €  131 € 

 

(2) Die Gebührenermäßigung für das zweite und jedes weitere Kind gilt nur, wenn sich die Kinder gleichzeitig 
in einer städtischen Kindertageseinrichtung befinden. 
(3) Die Gebühr für die tatsächliche Inanspruchnahme der Verpflegung beträgt täglich im Kinderhaus  2,40 € 
und im Kinderhort  3,50 €. Ab 01.01.2021 kommt ggf. die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen 
Höhe hinzu. 
 

§ 7 
Gebührenbefreiung 

(1) Die Gebühren können auf Antrag der Gebührenschuldner ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastungen durch die Gebühr dem Gebührenschuldner nicht 
zuzumuten sind und der Besuch der Kindertageseinrichtung  für die Entwicklung des Kindes erforderlich  ist 
(§ 90 Abs. 3 SGB VIII). Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des 
Sozialgesetzbuches, Zwölftes Buch, entsprechend (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). 
(2)  Die  Kindertageseinrichtungsgebühren  können  auf  Antrag  der  Gebührenschuldner  ganz  oder  teilweise 
erlassen werden, wenn die Belastung durch die Gebühren dem Gebührenschuldner nicht zuzumuten ist und 
der Besuch der Kindertageseinrichtung für die Entwicklung des Kindes erforderlich ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII), 
soweit die Gebühren nicht vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung 
der zumutbaren Entlastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des Sozialgesetzbuches (XII. Buch) entsprechend 
(§ 90 Abs. 4 SGB VIII). 
(3) Auf Antrag der Personensorgeberechtigten und des Allgemeinen Sozialdienstes können für die Dauer eines 
Betriebsjahres  die Gebühren  für  den Besuch  einer  Kindertageseinrichtung  ganz  oder  teilweise  durch  den 
Träger  der  Jugendhilfe  übernommen  werden,  wenn  der  Aufenthalt  in  der  Einrichtung  aus  sozial‐ 
 



Stadt Stein    Stein, den 14.01.2019 

Amt 2 / Stadtkämmerei    Seite 4 
20‐0280/4230‐My    Satzungen und Entgeltordnungen\Kitas\ab 01.09.2019 

 
pädagogischen Gründen dringend erforderlich  ist und das Kind ansonsten die Einrichtung nicht besuchen 
könnte. 
 

§8 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 01. September 2019 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Stein vom 25. März 2010 
(veröffentlicht durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt Stein, Ausgabe Nr. 07/2010 vom 07. April 2010) in der 
Fassung der 5. Änderungssatzung vom 09. Januar 2017 (veröffentlich durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt 
Stein, Ausgabe Nr. 2/2017 vom 29. Januar 2017) außer Kraft. 
 
 
Stein, den 
STADT STEIN 
 
 
Kurt Krömer 
Erster Bürgermeister 
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